
Transkription  

 

Actum Freiburg den 20ten Oktober 1827.a 

 

An diesem Tage wurde von dem Großherzoglichen Commissarius  

und Ministerial-Direktor Herrn  

Engeszer der Unterzeichnete mit seinem schon bestätig- 

ten Domkapitel vorgeladen, um die landesherrlichen  

und noch unbekannten Verordnungen noch am Vortage  

der erzbischöflichen Weihung zu vernehmen. 

 

Erstaunt nach der Vorlesung derselben über ihren  

Inhalt, der so gleichlautend mit jenen Sätzen der  

von Pabst Pius VII. verworfenen so genannten  

Kirchenpragmatik war, stand der Unterzeichnete mit  

allen seinen Domkapitularen auf, und erklärte  

in aller Nahmen feierlich, daß sie sich zu nichts,  

was gegen ihr Gewissen und die Rechte der katholischen  

Kirche sey, verbindlich machen wollen. Hierauf erwiederte  

der Herr Commissarius, daß wir unter der gnädigsten Re- 

gierung unsers Durchlauchtigsten und gegen uns so huld- 

reichen Großherzogs von diesen Verordnungen nichts  

zu besorgen hätten, und ohne Anstand solche unterschreiben  

können. In der größten Verlegenheit, daß Herr Erzbischof  

von Köln schon als Consecrator hier war, und auf den Abend  

S[ein]e Kön[igliche] Hoheit der Großherzog mit dem ganzen  

Hofstaate erwartet wurde, wo sie auch wirklich eintrafen,  

erklärte der Unterzeichnete mit Beistimmung sämtlicher  

Herrn Domkapitulare, daß wir zwar zum Zeugniß,  

daß wir die Vorlesung dieser Verordnungen angehört  

hätten, aber nicht als für uns verbindlich, unterzeichnen  

wollten, womit Herr Commissarius Engeszer zu- 

frieden war. Hiemit wollten wir uns vor jeder etwa  

künftigen Zumuthung zub verwahren, und hinterlegen  

diesen Vorgang als ersten Akt unserer erzbischöflichen  

Verhandlungen in die Kanzlei unsers Erzbisthums. 

 

Freiburg den 22ten Oktober 1827. 

 

+ Bernard [manu propria] Erzbischof 

Dr. Hermann v. Vicari, Domkapitular und GeneralVicar[ius] 

Dr. Joh. Leonhard Hug [manu propria] Domcapitular 

V. Hauser [manu propria] Domkapitular  

Dr. J. A. Martin, Domkapitular 

G. Flad Domkapitular [manu propria] 

                                                      
a Aktenvermerk, eigenhändig geschrieben von Erzbischof Bernhard Boll. 

b Im Original gestrichen. 


